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Dadurch wird die oben hervorgehobens Verantwortung 'der'XJh'tör-' 
suchuncisornons des MfG speziell. in bezug auf die Deweisführung 
und die abschließende Doweisv/ürdinung nochmals untcrctrichon , 
auch in bezug auf nie von uns erhobene Forderung, daß Voraus
setzung für die Begründung des hinreichenden Tatverdachts die 
durch die Ergebnisse der Herzeisführung in urmittlungsverfehren 
fcstgostelltc Gewißheit des V.’ohrheitsv;e!'tes der entsprechenden'
Erni111 u ng se ro c -bnisse s>o in nuß. Kann namli ch zu d~n vo:
r c ?.chcndr.n Tatverdacht orfaßton Unotundren - daß d e r Boi
te die entsprechende Straf tat begangen hat - de r zveifi
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Osnols nicht_erbracht werden, dann muß das bereits auf die Ab
schlüße nt e che idung durch das Untersuchungsorgan entscheidenden 
Ei.nfluG haben. Kann die Gewißheit der Untorsuchungoorgcbnisse
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n i t den Täter , zur Sc hu'
\ } r~: rS V L* 1 c : i 1tvor t lichkeit bog rl
erden ' y s . o o  eilt her eite
o r qjdL©h l !  n a  so r o o  ns $ 1 •} ö  G  e  ■
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•lt zugunsten dos
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sioen Erfordernisse des

Verse hin r. der_JE i nctoll<€thf; ifre s V o r f ? h r c n;
Ziff. GtPO zu übof’VfeBgn.
Die hier dargo^t^.lltch boivoisnsZ inc n Er 
Schlusses dos Ermittlungsverfahrens und die souveräne Stellung 
des Gerichts in Beneisprozeß führen zu unmittelbaren proh ti
schen Konsequenzen für die abschließende Demoisv.Tirdinung in 
Schlußbericht. Sie betreffen insbesondere die konhrcto und 
detaillierte snchvorhaltobezogcne Auseinandersetzung rit der 
Beweis läge . In Schlüßhnrlebt muß dis tatsächliche Bowel sinne 
ob.iek tiv und korrekt dar cos tollt werden . Es vznro unverentror t- 
lich und in Anbetracht der skizzierten Beweisführungspflicht 
des Gerichts auch sinnlos, in Schlußboricht den Eindruck einer 
eindeutigen Deweislege zu sämtlichen Detailfreren zu erwecken, 
beispielsweise dadurch, daß vorhandene widerspräche Unklarhei
ten und Ungereimtheiten durch elegante Formulierungen umgangen 
werden. Es könnte die Lösung der Aufgaben des Strafverfahrens 
und damit die engestrebton politischen Ziele ernsthaft ge
fährden , wenn Staatsanwalt und Gericht in Vertrauen auf die


